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Index

L82000 Bauordnung

L85004 Straßen Oberösterreich

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauRallg;

LStG OÖ 1991 §31 Abs3 Z3;

LStG OÖ 1991 §31;

VwRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Die B<n ist Anrainerin im Sinne des § 31 Abs. 3 Z 3 OÖ LStG 1991. Diese ihr durch die zitierte Gesetzesstelle

zukommende Parteistellung in einem Verfahren nach § 31 leg. cit. vermittelt ihr zwar den Anspruch, in diesem

Bewilligungsverfahren geltend zu machen, dass eine Straßenbaubewilligung, die zu einer Verletzung ihrer subjektiven -

öAentlichen Rechten führen würde, nicht erteilt wird. Diese Parteistellung vermittelt ihr aber keinen Anspruch auf

Einleitung oder Fortführung eines Straßenbaubewilligungsverfahrens (Hinweis E vom 29. April 2008, 2007/05/0011, zu

der insoweit vergleichbaren Rechtslage nach dem NÖ Straßengesetz).Die B<n ist Anrainerin im Sinne des Paragraph

31, Absatz 3, ZiAer 3, OÖ LStG 1991. Diese ihr durch die zitierte Gesetzesstelle zukommende Parteistellung in einem

Verfahren nach Paragraph 31, leg. cit. vermittelt ihr zwar den Anspruch, in diesem Bewilligungsverfahren geltend zu

machen, dass eine Straßenbaubewilligung, die zu einer Verletzung ihrer subjektiven - öAentlichen Rechten führen

würde, nicht erteilt wird. Diese Parteistellung vermittelt ihr aber keinen Anspruch auf Einleitung oder Fortführung

eines Straßenbaubewilligungsverfahrens (Hinweis E vom 29. April 2008, 2007/05/0011, zu der insoweit vergleichbaren

Rechtslage nach dem NÖ Straßengesetz).
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